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b) Fehlerhafte Belehrung von Zeugnis- und
Auskunftsverweigerungsberechtigten ( 52 -55)c) Rechtswidrige
Durchfuhrung von Zwangsmaßnahmen; aa) Verstoß gegen
Beschlagnahmeverbot ( 97 Abs. 1); bb) Rechtswidrige korperliche
Untersuchung ( 81a); cc) Rechtswidrige Uberwachung der
Telekommunikation ( 100a, b, g, h); dd) Rechtswidrige
Wohnungsdurchsuchung ( 102 ff.); ee) Heimliche Ermittlungen; (1)
Nemo-tenetur-Grundsatz; (2) Umgehung von Belehrungspflichten (
136, 163a)?; 3. Beispiele selbstandiger Beweisverwertungsverbote;
Zweites Kapitel: Aktuelle Probleme mit internationalem Bezug
I. Die volkerrechtliche Einwirkung auf das nationale Prozessrecht1. Art.
36 Abs. 1 Wiener Ubereinkommen uber konsularische Beziehungen
(WUK); a) Allgemeines; b) Kompensation eines Verstoßes gegen Art. 36
Abs. 1 WUK; 2. Beweisverwertungsverbote in der
grenzuberschreitenden Beweisrechtshilfe; a) Ordnungsgemaße
Beweisrechtshilfe; b) Volkerrechtliche Verstoße im Rahmen nicht
ordnungsgemaßer Beweisrechtshilfe; aa) Der Fall Schreiber als Beispiel
eines Dissens uber einen Spezialitatsvorbehalt; (1) Der
Spezialitatsvorbehalt im Rechtshilfeverfahren
(2) Nachtragliches Verwertungsverbot bei Leistungsstorungen im
Rechtshilfeverfahren(a) Art. 48, 49 Wiener Ubereinkommen uber das
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Monografia
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Recht der Vertrage (WVU); (b) Individualinteressen; (c) Abwagung der
jeweiligen Interessen im Einzelfall; bb) Weitere volkerrechtlich
begrundete Verwertungsverbote; (1) Explizite oder implizite
Regelungen; (2) Umgehung des Rechtshilfewegs; (3)
Gemeinschaftsrechtliches Beweisverwertungsverbot; (4) Verletzung von
Individualinteressen; (a) Folter; (b) Verletzung des allgemeinen
Fairnessgebots (Art. 6 EMRK)
II. Die Beweisbeschaffung durch eigeninitiativ handelnde Private unter
besonderer Berucksichtigung der Falle Liechtenstein und Siemens1.
Einfuhrung; 2. Der Fall Liechtenstein; a) (Straf-)Rechtswidrigkeit der
Beschaffung der Daten durch eine Privatperson; b) (Straf-)
Rechtswidrigkeit des staatlichen Vorgehens bei der Beschaffung und
Weitergabe der Daten; aa) (Straf-)Rechtswidrigkeit des Ankaufes durch
den BND und/oder die Finanzbehorden; bb) Rechtswidrigkeit der
innerstaatlichen Weitergabe der Daten; c) Verwertbarkeit der Daten; aa)
Folgen der (Straf-)Rechtswidrigkeit der privaten Beschaffung
bb) Folgen der (Straf-)Rechtswidrigkeit des staatlichen Ankaufs und der
Weitergabe
Hauptbeschreibung Im Lichte der aktuellen Diskussion um die
Beweisverwertungsverbote beschaftigt sich der Autor nach einer
Grundlegung und Systematisierung des geltenden Rechts mit drei
großen aktuellen Problemkreisen mit internationalem Bezug. Zunachst
wird die volkerrechtliche Einwirkung auf das nationale Prozessrecht am
Beispiel des Rechts auf konsularischen Beistand und der
grenzuberschreitenden Beweisrechtshilfe (Fall Schreiber) untersucht. In
beiden Fallen stellt sich die - nur in Ausnahmen zu bejahende - Frage,
ob und inwieweit Volkerrechtsverletzungen zu Beweisverboten fuhre


